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ENDE DER DOPPELBELASTUNG
höhere Einkommen stärker ent-
lastet werden, um die Standortat-
traktivität nachhaltig zu verbes-
sern. Hier verhalten sich andere
Kantone wettbewerbsorientier-
ter.

MASSIVE HERABSETZUNG
Jahrzehnte nach dem Zuger Vor-
bild holt der Kanton Luzern aller-
dings bei der Holding-Belastung
auf, und hier recht gründlich.
Gegenwärtig kennen nur vier
Kantone eine höhere Steuerbela-
stung bei der Kapitalsteuer für
Holdinggesellschaften als der
Kanton Luzern.Bisher betrug die 
Steuerbelastung 0.5 Promille des
steuerbaren Eigenkapitals, min-
destens jedoch 500 Franken.
Mit der Steuergesetzrevision be-
trägt die Kapitalsteuer für Hol-
ding-, Domizil- und Verwaltungs-
gesellschaften neu nur noch 0.01
Promille des steuerbaren Eigen-
kapitals - 50 mal weniger als bis-
her, mindestens jedoch 500 Fran-
ken.

GERINGER BONUS FÜR KMU 
Für Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften mit hohem Ei-
genkapital ist die Belastung
durch die Kapitalsteuer im Kan-
ton Luzern heute extrem hoch.

Mit der Steuergesetzrevision
wird die Kapitalsteuer ab einem
fünf Millionen Franken überstei-
genden Eigenkapital um die Hälf-
te auf 0,5 Promille pro Steuerein-
heit reduziert. Bei einem Eigen-
kapital bis fünf Millionen
Franken bleibt allerdings die Ka-
pitalsteuer wie bisher bei einem
Promille pro Steuereinheit. Für
kleine und mittlere Unterneh-
men ein arger Wermutstropfen.
Ihre Vertreter kritisieren, dass
primär grössere Firmen profitie-
ren. Hier bleiben für die Zukunft
noch viele Hausaufgaben zu lö-
sen. Das kantonale Parlament,
aber auch Gewerbevertreter sind
gefordert.

WICHTIGE NEBENPUNKTE
Mit der Steuergesetzesrevision
per 1. Januar 2005 werden zudem
weitere Änderungen in Kraft tre-
ten. Besonders die beiden ersten
Punkte sind als positive Zeichen
zu würdigen:
- Erhöhung der Freigrenze für die
fakultative Nachkommenerb-
schaftssteuer der Gemeinden von
2 000 Franken auf 100 000 Fran-
ken je direkten Nachkommen.
- Anpassungen von Handände-
rungssteuer- und Grundstückge-
winnsteuergesetz an die neuen

Bestimmungen des schweizeri-
schen Fusionsgesetzes.
- Ermächtigung zum zentralen
Steuerbezug bei juristischen Per-
sonen.
- Übernahme des Versicherungs-
abzuges gemäss Bundesgesetz
über die Direkte Bundessteuer.
- Anpassungen an die Bestim-
mungen des Behindertengleich-
stellungsgesetzes.

KOPIEREN ERWÜNSCHT
Mit der starken Milderung der
Doppelbelastung von Gesell-
schaft und Aktionär ist ein wichti-
ger Schritt in Richtung vernünfti-
ger Steuersystematik und auch 
-gerechtigkeit erfolgt.Diesen ein-
geschlagenen Weg gilt es nun
konsequent fortzusetzen – für
KMU ist er nebst anderen ent-
scheidenden Aspekten von grös-
ster Bedeutung. Welcher Kanton
folgt Ob- und Nidwalden und Lu-
zern nach? – Oder ist es gar die
Eidgenossenschaft als Ganzes,
die sich besinnt. Die in der Pipeli-
ne steckende Bundessteuerre-
form II wäre jedenfalls eine idea-
le Plattform dafür. Kein (bürger-
licher) Politiker, der ernsthaft an
eine Wiederwahl denkt, dürfte
sich solchen Gedankengängen
verschliessen.
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Treuhand AG, Luzern. 
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sich insbesondere mit Fragen
der Buchführung und Rech-
nungslegung und ist im Bereich
des Unternehmenssteuerrechts
tätig. Sein Spezialgebiet ist die
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